
  22.02.2022 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Entscheidende Behörde 

Personalvertretungsaufsichtsbehörde 

Entscheidungsdatum 

22.02.2022 

Geschäftszahl 

A43-PVAB/21 

Rechtssatz 

Gemäß § 22b in Verbindung mit § 22a Abs. 8 lit. d BehEinstG ist die Behindertenvertrauensperson 
insbesondere berufen, an allen Sitzungen des Betriebsrates (hier: DA) mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Bereits diese Formulierung zeigt, dass 1. die Rechte der BVP nur demonstrativ durch die 
an Hand der Beispiele erschließbare Intensität der genannten Mitwirkungsbefugnisse abgesteckt sind und 
2. im Einvernehmen nach Beratung (d.h. nach mündlicher Auseinandersetzung über allenfalls 
verschiedene Standpunkte) Beschluss zu fassen ist. Da die BVP abzuwägen hat, wie und wann Interessen 
begünstigter behinderter Bediensteten zu wahren sind, hat sie auch zu beurteilen, welche Auskunft sie für 
erforderlich hält. (Vergleiche in diesem Sinne PVAK, 17.5.1983, A 8/83, 13.5.1987, A 18/87, sowie die 
Ausführungen bei Schragel, Handkommentar zum PVG, Manz, Rz 60 bis 62 zu § 22). 
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